
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Holzbearbeitung und -lagerung 
Unterertel, Kadelburg-Ettikon“, Grundstück Flst. Nr. 492/1 (Teilbe-
reich) der Gemarkung Kadelburg mit örtlichen Bauvorschriften und 
paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i. 
V. m. § 74 Absatz 7 Landesbauordnung (LBO) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Küssaberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.03.2022 den Bebauungsplan „Holzbearbeitung und -lagerung Unterertel, Kadel-
burg-Ettikon“, Grundstück Flst. Nr. 492/1 (Teilbereich), Gemarkung Kadelburg mit 
örtlichen Bauvorschriften nach § 10 BauGB und die zusammen mit dem Bebauungs-
plan aufgestellten örtlichen Bau-
vorschriften jeweils selbständige 
Satzung beschlossen. Auf die 
Veröffentlichung der Genehmi-
gung zum parallel durchgeführten 
punktuellen Flächennutzungs-
planänderungsverfahren in dieser 
Ausgabe des Mitteilungsblattes 
wird verwiesen.  
 
 
Der Planbereich wird begrenzt 
 

• im Norden durch landwirtschaft-
liche Nutzflächen 

 

• im Osten durch landwirtschaftli-
che Nutzflächen und den Re-
cyclinghof des Landkreises 

 

• im Süden: durch die Zufahrt 
zum Recyclinghof „Untere Riedäcker“ und eine Bauschuttrecyclinganlage 

 

• im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen Bau-
vorschriften ist der nachstehende Kartenausschnitt vom 28.01.2021 maßgebend. 
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Holzbearbeitung und -
lagerung Unterertel, Kadelburg-Ettikon“, Grundstück Flst. Nr. 492/1 (Teilbereich), 
Gemarkung Kadelburg treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung (mit Umweltbericht) so-
wie der zusammenfassenden Erklärung im Rathaus Küssaberg, Gemeindezentrum 
1, 79790 Küssaberg, Bauamt, Zimmer EG 3 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden; über den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. 
 

Übersichtslageplan mit Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Holzbearbeitung und 
-lagerung Unterertel, Kadelburg-Ettikon“, 
Grundstück Flst. Nr. 492/1 (Teilbereich), 
Gemarkung Kadelburg 



Weiterhin kann der Bebauungs-
plan mit diesen Planunterlagen 
im Internet auf der Homepage 
der Gemeinde Küssaberg unter 
https://www.kuessaberg.info/ser
vice/rathaus-
politik/bauleitplanung eingese-
hen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnach-
teile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag 
nicht innerhalb der Frist von 
drei Jahren gestellt ist, wird 
hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Ab-
wägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, Genehmigung oder de Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Küssaberg, 27.02.2022 
 
Manfred Weber  
Bürgermeister 
 

 

 

  

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Holz-
bearbeitung und -lagerung Unterertel, Kadel-
burg-Ettikon“, Grundstück Flst. Nr. 492/1 
(Teilbereich), Gemarkung Kadelburg 


